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Qualitätssicherung durch das dena-Gütesiegel.
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Hier steht eine Headline.

Die Energieeinsparverordnung 2007 / 2009

Der Energieausweis mit dena-Gütesiegel

Erläuterung: Was beinhaltet der Energieausweis mit dena-

Gütesiegel?

Wie wird die Qualitätskontrolle gewährleistet?
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Die Energieeinsparverordnung.



4E F F I Z I E N Z  E N T S C H E I D E T .

Die aktuelle Energieeinsparverordnung (1).

Wesentliche Regelungen:

EnEV 2007: seit 01.10.2007 gültig.

Anforderungsniveau bei Neubau und Sanierung nahezu 

unverändert im Vergleich zur EnEV 2002.

Einführung der DIN V 18599 zur Bewertung von NWG.

Einführung Referenzgebäudeverfahren für NWG.

Mindestanforderungen und Inspektionsverpflichtungen an 

die Anlagentechnik von NWG.

Energieausweise für Bestandsgebäude.
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Die aktuelle Energieeinsparverordnung (2).
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Die neue Energieeinsparverordnung: EnEV 2009 (1).

01.10.2009: EnEV 2009 tritt in Kraft

Verschärfungen der Anforderungen an Neubauten 

und bei Sanierung.

1. Anforderungen an Primärenergiefaktor um Å30%

2. Anforderungen an Außenbauteile um Å15 %

Es müssen Anforderungen sowohl an den Primärenergiebedarf (1) als 

auch den Transmissionswärmekoeffizienten (2) erfüllt werden.
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Die neue Energieeinsparverordnung: EnEV 2009 (2).

Verfügbar unter 

www.thema-enev.de:

dena-Zusammenfassung 

zur EnEV 2009 

Grafische Übersicht zu 

erforderlichen 

Dämmstoffdicken nach 

EnEV 2009 für Neubau 

und Sanierung von 

Wohn- und 

Nichtwohngebäuden
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Die neue Energieeinsparverordnung: EnEV 2009 (3). 

Berechnung des Primärenergiebedarfs nun auch für 

Wohngebäude nach dem Referenzgebäudeverfahren

Nachweisführung für Wohn- und Nichtwohngebäude:

Neubau: max. zulässiger Höchstwert für den 

Primärenergiebedarf wird individuell anhand eines Gebäudes mit 

gleicher Geometrie und Ausrichtung aufgrund vorgegebener 

Standardausstattung errechnet.

Bestand: Nachweisführung bei umfassender Sanierung oder bei 

Änderung von mehr als 10 % einer Bauteilfläche:

A) im Referenzgebäudeverfahren mit 40 %-igem Zuschlag 

oder

B) im Bauteilverfahren nach Anlage 3 EnEV.

Einführung der DIN V 18599 auch für Wohngebäude: 

Bilanzierung wahlweise nach DIN V 4108-6/ 4701-10 

oder neuem Beiblatt zur DIN V 18599 für Wohngebäude
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Nachrüstverpflichtungen (1).

Austauschpflicht für alte Nachtspeicherheizungen 

Verpflichtung gilt für Wohngebäude mit mindestens 6 

Wohneinheiten bzw. für Nichtwohngebäude mit mehr 

als 500 m² beheizter Nutzfläche.

Außerbetriebnahme von mind. 30 Jahre alten Heizungen bis 2019.

Geräte, die nach 1990 eingebaut worden sind, müssen erst 30 

Jahre nach Einbau ausgetauscht werden. 

Ausnahmen: Gebäude die nach der 3. Wärmeschutzverordnung 

gebaut oder saniert worden sind und Passivhäuser.
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Nachrüstverpflichtungen (2).

Verschärfung der Nachrüstverpflichtungen im Bestand:

Dämmung der obersten, nicht begehbaren, aber zugänglichen  

Geschossdecken: U-Wert 0,24 W/m²K (bisher 0,30 W/m²K)

Ausdehnung dieser Pflicht zur Dämmung auch auf begehbare 

oberste Geschoßdecken ab 2012

Betrieb von Öl- und Gasheizkesseln von vor 1978 ist nicht mehr gestattet

Ausnahme: Niedertemperatur- und Brennwertkessel sowie Heizungsanlagen 

mit Nennleistung weniger als 4 kW oder mehr als 400 kW

Pflicht zur Dämmung von Heizungs- und Wärmwasserleitungen

in unbeheizten Räumen besteht fort. 

Ausnahme:  Bei selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern gelten die 

o. g. Anforderungen nur bei Eigentümerwechsel nach dem 01.02.2002 
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Stärkung des Vollzugs der EnEV.

Anwendung der EnEV und Stärkung des Vollzugs:

Überprüfung Nachrüstverpflichtungen (Austausch alter Heizkessel, 

Dämmung der Verteilleitungen) durch Bezirksschornsteinfegermeister

Einführung von Unternehmererklärungen bei Änderung von bestehenden 

Gebäuden und Anlagen

Einführung neuer Ordnungswidrigkeiten:

Errichtung von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie Änderungen an 

Gebäuden entgegen den Anforderungen der EnEV

Falsche oder zu spät bzw. nicht erstellte Unternehmererklärungen

Bereitstellung von Daten (Eigentümer) und Verwendung von Daten 

(Aussteller) für Energieausweise, die nicht den EnEV-Anforderungen genügen
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Marktsituation Energieausweis. 
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Wo stehen wir heute mit dem Energieausweis? 

dena hat Ende 2008 zwei statistische Umfragen durchführen 

lassen:

1.unter 1.000 Vermietern von Wohngebäuden (je 500 

gewerbliche und private Vermieter)

2.unter 1.000 Mietern und selbstnutzenden Eigentümern

Nachfrage u.a. nach: 

Bekanntheitsgrad des Energieausweises

Kenntnisse nach Verbrauchs- / Bedarfsausweis

Anzahl der ausgestellten Energieausweise und der Art

Nutzen des Energieausweises für die einzelnen 

Gruppen
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Gewerbliche und Private Vermieter: 
Für wie viele Ihrer Gebäude haben Sie bereits einen 
Energieausweis?

Private Vermieter: 

2/3 haben noch keinen Energieausweis 
Gewerbliche Vermieter:

Für die Mehrheit der Gebäude wurde 

bereits ein Energieausweis 

ausgestellt. (82 Prozent)
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Mieter und selbstnutzende Eigentümer: 
Verifizierte Kenntnis über den Inhalt des 
Energieausweises haben 50-65 %.
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Nachfrage nach Energieausweisen in Deutschland. 

Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises: 

Erforderliche Energieausweise in Deutschland:

Bis 2011: Energieausweise für ca. 5,8 Mio. Gebäude

Danach: jedes Jahr ca. 500.000ï750.000 Energieausweise neu

Ab 2017: neuer Zyklus, da Energieausweise für 10 Jahre gültig

seit 01.07.2008 seit 01.01.2009 ab 01.07.2009
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Der Energieausweis mit dena-Gütesiegel.
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Qualität der Energieausweise am Markt teilweise 
nicht ausreichend. 

Zahlreiche Angebote für Energieausweise sind am 

Markt erhältlich

dena warnt seit 2007 vor ungültigen bzw. nicht 

vollständigen Energieausweisen

Vertrauenskrise bei Verbrauchern

Aktuelle Studien bestätigen: 

Nicht alle angebotenen Energieausweise 

sind EnEV-konform

z.T. gravierende Berechnungsfehler 

unvollständige Datenerfassung

ungenügende Plausibilitätsprüfung
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Welchen Vorteil hat das dena-Gütesiegel?

1. Für Mieter und Eigentümer: Vertrauen 

in die Qualifikation des Ausstellers und die 

Qualität des Energieausweises.

2. Für Aussteller: Vermarktbarkeit 

hochwertiger Dienstleistungen zur 

Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden.

3. Für die Gesellschaft: Stärkung und Sicherung

der Qualität ohne staatlichen 

Bürokratieaufwand.


